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L37129 Benützungsabgabe Gebrauchsabgabe Wien

90/01 Straßenverkehrsordnung

Norm

GebrauchsabgabeG Wr 1966 §1 Abs1 idF 2003/042;

GebrauchsabgabeG Wr 1966 §16 Abs2 idF 2003/042;

GebrauchsabgabeG Wr 1966 §2 Abs1 idF 2003/042;

StVO 1960 §82 Abs1 idF 1994/518;

StVO 1960 §82 Abs2 idF 1994/518;

StVO 1960 §99 Abs3 litd idF 2002/I/080;

Rechtssatz

Nach § 2 Abs. 1 Wr GebrauchsabgabeG gilt dann, wenn für die Durchführung eines Vorhabens eine

Gebrauchserlaubnis erforderlich ist, als Antrag auf Erteilung der Gebrauchserlaubnis auch das Ansuchen um Erteilung

der straßenpolizeilichen Bewilligung. Ein eigenes Ansuchen ist nach dem Wr GebrauchsabgabeG somit nicht

erforderlich, und die Unterlassung, ein gesondertes Ansuchen neben dem straßenpolizeilichen zu stellen, ist nach dem

Wr GebrauchsabgabeG nicht rechtserheblich.
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